
  Schlussfassung 
  (12/GE 4/56) 

  

Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über die Thurgauer Kantonal-
bank vom 21. März 1988  

vom 17. April 2013 

I. Das Gesetz über die Thurgauer Kantonalbank wird geändert: 
 
1. § 4 Absatz 1 lautet neu: 
 
 1Die Bank kann durch Ausgabe von Partizipationsscheinen eigene Mittel 

beschaffen. Das Partizipationskapital darf die Hälfte des Grundkapitals 
nicht übersteigen. 

 
2. § 23 lautet neu: 
 
Gewinnverwendung § 23. Nach Vornahme der Abschreibungen und Rückstellungen sind 

aus dem Bilanzgewinn die Staatsgarantie abzugelten, das Grundkapital 
zu verzinsen und die Dividende auf dem Partizipationskapital auszu-
schütten. Der verbleibende Überschuss wird unter Berücksichtigung ei-
nes angemessenen Gewinnvortrages wie folgt verwendet: 
1. 10 Prozent, jedoch höchstens 3 Millionen Franken, für die Politischen 

Gemeinden ohne Bankniederlassung mit eigenem Rechnungsab-
schluss; 

2. der Restbetrag wird aufgeteilt in eine Zuweisung an die gesetzliche 
Reserve und eine Ablieferung an den Kanton. Die Zuständigkeit liegt 
beim Bankrat. Dieser berücksichtigt dabei die zwingenden gesetzli-
chen und regulatorischen Bestimmungen, insbesondere § 4 Absatz 3 
des vorliegenden Gesetzes, sowie die Vorgaben zur Eigenmittelaus-
stattung gemäss Eigentümerstrategie. 

 
II. Dieses Gesetz tritt auf einen durch den Regierungsrat zu bestimmenden Zeitpunkt in Kraft. 


